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ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFTGraurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNGStraßenbahn 61 und 65, Innenministerium
Bus 550 und SB60, Innenministerium

BETREFFVermittlung bei Anfrage „Realisierung des Bahnhaltepunktes Solingen Landwehr“ 
[#204389] [#204389]

Sehr ████████

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 01.03.2021. Sie bitten um Mitteilung, ob im Falle des § 1 
Abs. 1 S. 3 Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) generell ein Auskunftsanspruch 
vorliegen würde. 

Hierzu führt Herr Schoch in seinem Kommentar zum IFG unter Rn. 38 wie folgt aus:

„Der Grundsatz, dass das IFG den Behörden keine Informationsbeschaffungspflicht auferlegt, 
erfährt in den Fällen des § 1 Abs. 1 S. 3 eine Modifikation. Bedient sich eine Behörde zur Erfül-
lung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben eines Privaten, ist der Antrag auf Informationszu-
gang gleichwohl an die Behörde zu richten. Indem das IFG davon absieht, den Anspruch an 
den Privaten zu adressieren, droht der Informationszugang bei der Behörde ins Leere zu ge-
hen, weil nicht die Verwaltung, sondern der Private über die relevanten Informationen bezüg-
lich der betreffenden Aufgabe verfügt. In diesem Fall muss der Zugangsanspruch bei der Be-
hörde um einen Beschaffungsanspruch ergänzt werden. Zur Sicherung der Wirksamkeit der 
Informationszugangsfreiheit genügt es nicht, den Privaten im Innenverhältnis zu der ihn be-
auftragenden Behörde zur Bereitstellung der Information für verpflichtet zu erachten; dies ist 
eine notwendige, aber noch keine wirksame Bedingung für die effektive Wahrnehmung des 
Anspruchs gemäß § 1 Abs. 1 S. 1. Hinzukommen muss im Außenverhältnis zum Anspruchsbe-
rechtigten die behördliche Informationsbeschaffungspflicht. Herauszugeben hat der Private 
bezüglichder anspruchsrelevanten öffentlich-rechtlichen Aufgabe diejenigen Informationen, 
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Seite 2 von 2 die bei ihm vorhanden sind. Da sich der Anspruch auch in den Fällen des § 1 Abs. 1 S. 3 nur auf 
„vorhandene“ Informationen erstreckt, kann von einer –das System des IFG wahrenden –
unechten Informationsbeschaffungspflicht der Behörde gesprochen werden. Die praktische 
Wirksamkeit dieses Modells ist indessen nicht gesichert. Der Private ist an die Regeln der ord-
nungsgemäßen (behördlichen) Aktenführung nicht gebunden, und er muss die Unterlagen 
auch nicht nach verwaltungsrechtlichen Vorgaben aufbewahren. Selbst die Herausgabe vor-
handener Informationsträger ist durch das IFG nicht gewährleistet; die Annahme einer be-
hördlichen Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 S. 3 
(zwecks Durchsetzung der Informationspflicht) ist mehr als zweifelhaft, da jene Bestimmung 
keine entsprechende Ermächtigungsgrundlage enthält.“

Ich stelle anheim, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur(BMVI)
nachzufragen, ob dieses bei der DB Netz AG oder der DB AG bzgl. des Vorhandenseins der 
beantragten Information recherchiert und um Bereitstellung zur Weitergabe an Sie ersucht 
hat. Das BMVI ist hier zwar nach § 7 Abs.1 Satz 2 IFG der richtige Adressat eines IFG-
Antrages.Der von Prof. Schoch in seiner Kommentierung des IFG angesprochene,notwen-
dige Beschaffungsanspruchder Bundesbehördengegenüber privaten Verwaltungshelfern 
und „Informationsbesitzern“ ist allerdings bisher weder im IFG noch m.W. vertraglich zwi-
schen BMVI und DB geregelt. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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